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über die Erhebung von Beiträgen für

Feld-, Weinbergs- und Waldwege

der ortsgemeinde Armsheim

vom 22. Juli 1996

Der Ortsgemeinderat Armsheim hat aufgrund des § 24 der Gemeinde
ordnung (GernO) Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVB1. S. 154)
und"des § 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Rheinland-Pfalz vom
20. Juni 1995 (GVB1. S. 175), die folgende Satzung beschlossen,
die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Erhebung von Beiträgen

Die Gemeinde erhebt Beiträge für die Investitionsaufwendungen und
die Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen.

§ 2
Beitragsgeqenstand

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im AUßenbereich ( § 35
BauGB) der ortsgemeinde gelegenen Grundstücke, die durch
Feld-, Weinbergs-" oder Waldwege erschlossen sind.

(2) Ein Grundstück ist durch einen Feld-, Weinbergs- oder Wald
weg erschlossen, wenn die tatsächliche und rechtlich nicht
ausgeschlossene Möglichkeit besteht,- ein Grundstück oder
einen Grundstücksteil zu Bewirtschaftungszwecken zu errei
chen. Hierbei ist es unbeachtlich, ob es unmittelbar an
einen Feld-, Weinbergs- oder Waldweg angrenzt oder nur über
andere Grundstücke zu einem Feld-, Weinbergs- oder Waldweg
erschlossen ist.

§ 3
Beitragsmaßstab

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
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(2) W~rden der Gemeinde Einnahmeübe~~chüsse aus der Jagdverpach~
tung undähnlich~m nicht von allen Beitragsschuldnern zur
Verfügung gestellt, so sind die der Gemeinde zufl~eßenden

Beiträge auf die Beiträge der Beitragsschuldner, die keine
Auszahlungsansprüche gestellt haben, entsprechend anzurech-

.' I

nen.

§ 8
Fälligkeit

(1) Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid festge
setzt.

(2) Die Beiträge werden zu je einem viertel ihres Jahresbetrags
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

} (3). Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
/

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, ~enn dieser dreißig
Deutsche Mark nicht übersteigt; .

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres
Jahresbetrags, wenn dieser sechzig ' Deutsche Mark nicht
übersteigt.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1996 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die .Er he bu ng von Beiträ
gen für 'Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde
Armsheim vom 10.10.1994 außer Kraft.

(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund von Absatz 2
aufgehobenen Satzung entstanden sind, gelten die bisherigen
Regelungen weiter.
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Bekanntgemacht im Nachrichtenblatt
d r Verbandsgemeinde Wörrstadt
Nr :3 (1. vom f?~:.J?f:..2.~:.."

Wörrstaclt, den .020. OIi'.9'6'
Im Auftr ag
. {~. C74.e

A \_~s_he im , den 2 Z. Juli 1996

C~
F ldmann
B~rgermeister


